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Ausgabetag 30.12.2020 
 
 
 
 
 
Nummer Datum Gegenstand Seite 
 
 

   KREIS WARENDORF 
 
322 21.12.2020  a) Veröffentlichung gemäß § 16 des Gesetzes 

zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung 
und zur Errichtung und Führung eines Vergabe-
registers in Nordrhein-Westfalen  1169 

 
323 22.12.2020  b) Öffentliche Bekanntmachung von Verwal-

tungsentscheidungen 1170 - 1172 

des Kreises Warendorf 
der Stadt Ahlen 
der Abwasserbetrieb TEO AöR 
der Volkshochschule Warendorf 
der Sparkasse Beckum-Wadersloh 
der Sparkasse Münsterland Ost 
der Wasserversorgung Beckum GmbH 
der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & 
Co. KG 



 
 
Veröffentlichung gemäß § 16 des Gesetzes zur Verbesserung der 
Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines 
Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (KorruptionsbG) vom 16. 
Dezember 2004 (GV.NRW.2005 Seite 8) 
 
 
 
 
Die dem Landrat des Kreises Warendorf nach § 16, § 1 Abs. 1 Nr. 1 
KorruptionsbG erteilten Auskünfte der Bürgermeister/in der kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden, der Mitglieder des Kreistages des Kreises Warendorf 
und seiner Ausschüsse sowie der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger können 
im Kreishaus, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf eingesehen werden. 
 
Die Möglichkeit zur Einsichtnahme besteht nach vorheriger Terminabsprache 
(Telefon: 02581/53-8005) in Zimmer B4.09 während der Dienstzeiten (montags 
bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, freitags 
von 8.30 bis 12.00 Uhr). 
 
 
 
 
 
gez. 
 
Landrat Dr. Olaf Gericke 
Warendorf, den 21.12.2020 
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Benachrichtigung

eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen.

Da der derzeitige Aufenthalt der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben
gem. §1 i. V. m. §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hiermit
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
können.

Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und
Straßenverkehr, Zimmer B0.43 Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen
Dienstzeit eingesehen werden.

Warendorf, 22.12.2020

Kreis Warendorf
Der Landrat
Im Auftrag

Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf
hat für

Herrn  Cezar Asavei

letzte bekannte Anschrift: Hauptstr. 40  59302 Oelde
mit Schreiben vom:  16.11.2020
Aktenzeichen:   410100064431
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herr Lucian Mardare 
 

letzte bekannte Anschrift: Am Stockpiper 26, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom          : 18.12.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/302/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 18.12.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Frau Jessica Hergert 
 

letzte bekannte Anschrift: Altendorf 56, 48317 Drensteinfurt 
mit Schreiben vom          : 16.12.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/OV SA/215/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 16.12.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herr Teodor Sentonoi 
 

letzte bekannte Anschrift: Bernhardstr. 27, 59320 Ennigerloh 
mit Schreiben vom          : 22.12.2020 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/216/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 22.12.2020 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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